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scheint aus heutiger Sicht der Umgang mit Schriften in der politischen 
Kommunikation unter Karl nicht nach festgelegten Vorgaben, sondern 
vielmehr ad hoc erfolgt zu sein. Natürlich durfte Karl nach seiner eige-
nen Logik verschiedene Textsorten verwenden. Folgt man einer detail-
lierten Analyse von Britta Mischke, gab es immer einen Grund für das 
Vorhandensein oder Fehlen von Urkundenelementen in „Kapitularien“ 
bzw. für die Verwendung der Briefform anstelle eines kapitelweise 
geschriebenen Dokuments209. Aus ihrer Untersuchung ergibt sich, 
dass jedes „Kapitular“ seine eigene raison d’être hatte210. Zwar könnte 
man darin ein „flexibles System“ sehen, in dem Texte unterschiedlich 
gestaltet wurden, angepasst an die jeweilige Situation, doch führt diese 
Praxis zu einer erheblichen Belastung des Empfängers, d. h. der Person, 
die die Anordnungen vor Ort auszuführen hat, deshalb sollte sie nicht 
als ausgeklügeltes System zur Informationsübermittlung angesehen 
werden. Den Amtsträgern des Königs, nämlich Bischöfen, Grafen, 
Äbten und Missi dominici, wurden verschiedenartige Informationen 
in Form von uneinheitlichen und wenig benutzerfreundlichen Texten 
übermittelt. Darüber hinaus müssen wir auch in Rechnung stellen, 
dass kombiniert mit der schriftlichen auch mündliche Kommunikation 
verwendet wurde211.

Wenn politische Kommunikation unter diesen Umständen effektiv 
war, so lag das nicht an einer guten Organisation des schriftlichen 
Kommunikationssystems des Königshofs, sondern daran, dass die Be-
mühungen der Empfänger von Informationen die Unzulänglichkeiten 
des Systems kompensierten. Um ihre Aufgaben zu erfüllen, mussten 
Missi dominici und andere Amtsträger die Informationen, die in ver-
schiedenen Formen vom Hof ausgingen, selbst ordnen und verwalten. 
Spuren dieser Bemühungen sind in Form einiger Handschriften über-
liefert212. Es sei darauf hingewiesen, dass sie alle auf Initiative von 
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